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Kapitel  4.19    Fangmittel 

 

 

 

Fangmittel 
 

 

Keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen herbeiführen! 

 

 

    Ziel 
 

 Nachweis über 

 

1. Berührungsvorgänge zwischen dem Täter und dem 

Tatobjekt  

  

2. Unbefugtes Betreten von Räumen 

 

3. Unbefugtes Öffnen von Behältnissen und Türen 

  

4. Gegenstandsidentität 

  

 

 Voraussetzung 
 

1. Keine Einzeltat 

 

2. Legaler Zugang auf bestimmte Personen beschränkt 

 

3. Strenge Verschwiegenheit, § 353 b II 2 StGB,  

  i.V.m. Verpflichtungsgesetz 
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Fangmittel 

 

 

 

4.19.1 Optische 

 

4.19.2 Elektrische / Elektronische 

 

4.19.3 Mechanische 

 

4.19.4 Chemische 

 

4.19.5 Kombinierte 

 

4.19.6 Diebesfallen 

 

 

Einzelheiten können beim Erkennungsdienst erfragt werden. 

 


